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Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

Gegen Hass, Hetze und Gewalt

Öffentlicher Dienst unverzichtbar für Gemeinwohl
dbb Landeschefin Lilli Lenz: Wir fordern ein Miteinander mit Respekt!

Im Zusammenhang mit landes
weiten Demonstrationen ge
gen Rechtsextremismus und 
für die freiheitliche demokra
tische Grundordnung verlaut
barte der dbb rheinlandpfalz 
Ende Januar 2024: Aktuell ins
trumentalisieren Demokratie
feinde die Krisen unserer Zeit 
für Hetze und Hass. Es bereitet 
dem dbb rheinlandpfalz große 
Sorge, dass das gesellschaftli
che Bewusstsein für den Wert 
des Rechtsstaats sinkt.

Der öffentliche Dienst muss Ga
rant für rechtsstaatliche und si
chere Verhältnisse in Deutsch
land sein und ist in vielfältiger 
Weise Dienstleister und Multipli
kator für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Die freiheitliche 
demokratische Grundordnung 
und das Bekenntnis zu ihr sind 
dabei Maßstab für die Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst. 

Hass und Hetze, Diskriminie
rung und Gewalt sind damit 
nicht vereinbar. Wer sich nicht 
klar zu unserer Verfassung be
kennt, für den ist kein Platz im 
öffentlichen Dienst. „Krisen

modus war das Wort des Jah
res 2023. Krisenmodus besteht 
nicht erst seit gestern. Krise ist 
vielmehr zum Normalzustand 
geworden“, stellte die dbb Lan
desvorsitzende Lilli Lenz fest. 

Die Krise betreffe viele Menschen 
im öffentlichen Dienst: Pflege
kräfte, die Tag für Tag an ihre 
Grenzen stoßen und insbesonde
re in der Pandemie auch darüber 
hinaus gegangen sind. Lehrkräf
te, Erzieherinnen und Erzieher, 
die sich mit viel Herzblut dafür 
einsetzen, dass junge Menschen 
nicht den Anschluss verlieren. 
Polizistinnen und Polizisten, Ein
satz und Rettungskräfte, die 
rund um die Uhr für unsere Si
cherheit im belastenden Dienst 
tätig sind. Und nicht zuletzt un
zählige Mitarbeitende, die Tag 
für Tag Rechtsstaatlichkeit garan
tieren und dabei mit Hass, Hetze, 
Rassismus und Populismus kon
frontiert sind. „Auch wenn es 
brenzlig ist, halten die Beschäf
tigten im öffentlichen Dienst den 
Laden am Laufen. Trotz unzähli
ger Herausforderungen sichern 
die Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrem Dienst am Gemeinwohl 

die Daseinsvorsorge und gleiche 
Lebens, Rechts und Wirt
schaftsbedingungen in Deutsch
land“, betonte Lilli Lenz. Es  
bestehe jedoch hoher Hand
lungsbedarf, damit das auch so 
bleibt.

„Es braucht weiter massive In
vestitionen in die Personalge
winnung auf allen Ebenen, um 
klaffende Personallücken auf
zufüllen und die Funktions
fähigkeit unseres Staates zu 
sichern. Das stärkt dann auch 
das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in diesen Staat“, so 
die dbb Landeschefin.

„Ich wünsche mir gesellschaft
lich lösungsorientierten Zusam
menhalt und solidarisches Mit
einander mit Respekt“, sagte 
sie, auch mit Blick auf die vom 
dbb rheinlandpfalz initiierten 
und seit 2015 mit der Landesre
gierung abgegebenen gemein
samen AntiGewalt/AntiHass
Erklärungen im öffentlichen 
Dienst. 2017 hatten wir schon 
deutlich gemeinsam gesagt: 
„Wir wollen, dass alle Men
schen in RheinlandPfalz in ei

ner weltoffenen Gesellschaft 
leben. Respekt, Wertschätzung 
und Interesse gegenüber ande
ren Menschen sollen erlebt und 
gelebt werden – unabhängig 
davon, welcher Religion sie an
gehören, welche Hautfarbe sie 
haben, welche Muttersprache 
sie sprechen und welche Mei
nung sie vertreten. Wir wollen, 
dass die Unterschiedlichkeit der 
Menschen als Realität respek
tiert wird. Wir appellieren des
halb an alle, unsere Gesellschaft 
vor Spaltung, Brutalität, Rück
sichtslosigkeit und Radikalisie
rung zu schützen und so unsere 
Demokratie zu bewahren.

 _

 < dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz

Landkreistag RheinlandPfalz

Arbeitskräftemangel im Fokus
Gespräch mit den Geschäftsführenden Direktoren Andreas Göbel und Heike Arend

Zu einem vertiefenden Pra
xisgespräch über die Lage des  
öffentlichen Dienstes insbe
sondere in den rheinland

pfälzischen Kreisverwaltun
gen trafen sich Andreas Göbel 
und Heike Arend vom Land
kreistagsdirektorium mit der 

dbb Landesvorsitzenden Lilli 
Lenz in der Landkreistag
geschäftsstelle am 6. Februar 
2024.

Dabei ging es um Fachkräftesi
cherung und Nachwuchsgewin
nung im öffentlichen Dienst. 
Grundsätzliche Einigkeit be
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Besser finanzieren mit
unserem besten BBBank-Zins¹

Exklusiv für
dbb-Mitglieder

und ihre
Angehörigen

Sie haben große Pläne? Dann haben wir die passende Baufinanzierung.
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stand dabei hinsichtlich der un
bedingten Notwendigkeit der 
Attraktivierung von Karrieren 
in den Kreisverwaltungen.

Lilli Lenz schlug dafür zur Ver
besserung der Aufstiegschan
cen und zur Optimierung der 
Arbeitsqualität mit Blick auf die 
praktisch notwendige Akquise 
auch verwaltungs und fach
fremder, externer Kräfte vor, für 
Quereinsteigerinnen und Quer
einsteiger niedrigschwellige ver
waltungsspezifische Zusatzqua
lifikationen in Form von kurzen 
Lehrgängen vorzusehen, ange
boten etwa durch die örtlichen 
kommunalen Studieninstitute 
oder die Kommunalakademie.

Ähnlich der beamtenrechtli
chen Fortbildungsqualifizie
rung könnte man hier durch 
entsprechende Kurse bessere 

Voraussetzungen für Eingrup
pierung und Beförderung 
schaffen. Die Idee nahmen An
dreas Göbel und Heike Arend 
als „ZusammenPunkt“ für 
eine Weiterverfolgung auf.

Beide regten unter anderem 
eine Flexibilisierung der Ruhe

standsaltersgrenzen an. Für be
reits bestehende Möglichkeiten 
im Renten und Beamtenrecht 
müsse mehr geworben und die 
Werkzeuge zur verbesserten Ge
staltung eines gleitenden Über
gangs in den Ruhestand sollten 
ausgebaut werden. Lilli Lenz be
stätigte diese Anregungen mit 

Beispielanforderungen aus der 
täglichen Verwaltungspraxis.

Ein weiterer „ZusammenPunkt“ 
bildete die Idee, das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in 
den Verwaltungen besser  
auszustatten und effizienter zu 
gestalten, damit sowohl die Ar
beitnehmer als auch die Arbeit
geberseite mehr Nutzen daraus 
ziehen können. In diesem Zu
sammenhang wurden denkbare 
Möglichkeiten der interkommu
nalen Zusammenarbeit ausgelo
tet. Schließlich sollte nicht jede 
Verwaltungseinheit das sprich
wörtliche Rad für sich allein neu 
erfinden müssen, wo auch Syn
ergien möglich sind.

Die Fortsetzung des gemeinsa
men Kontakts nicht nur zu den 
dargestellten Themen wurde 
vereinbart.

 _
dbb arbeitnehmervertretung rheinlandpfalz

Ländertarifergebnis gewürdigt
Frühe Frühjahrssitzung in Mainz

In einer mit Blick auf den dies
jährigen Gewerkschaftstag des 
dbb rheinlandpfalz recht früh 
im Jahr terminierten Sitzung 
hat die dbb arbeitnehmerver
tretung rheinlandpfalz unter 
der Leitung durch den stellver
tretenden dbb Landesvorsitzen
den Peter Mertens Ende Januar 
in Mainz ihre erste turnusmäßi
ge Sitzung 2024 durchgeführt.

Dabei ging es schwerpunkt
artig insbesondere um einen 
Rückblick auf die Einkommens
runde TVL 2023, um einen all
gemeinen Bericht zur Lage mit 
Aussprache sowie um tarifrele
vante Informationen aus den 
Mitgliedsverbänden. Die Ar
beitnehmervertreterinnen und 
vertreter der Mitgliedsge
werkschaften verständigten 
sich auch auf Anträge an den 
Gewerkschaftstag, der Anfang 
Juni in Mainz tagen wird.

Den Gremienmitgliedern lagen 
hier zwei Forderungen beson
ders am Herzen, nämlich nach 
Wiedereinführung eines verein
heitlichen Tarifrechts für Kom
munen, Länder und Bund sowie 
nach Wiedereinführung eines 
AltersteilzeitTarifvertrages.

Gesprochen wurde auch über 
die Beschickung satzungsrecht
licher Funktionsstellen im Zu
sammenhang mit dem Ge
werkschaftstag.

Der Ländertarifkompromiss 
zum TVL vom 9. Dezember 
2023 wurde außerdem einge
hend analysiert. Der Abschluss 
wurde durchweg als im Grun
de zufriedenstellend aufge
nommen. Es konnte auch im 
Verhältnis zum vorherigen Ta
rifergebnis bei der Einkom
mensrunde zum TVöD für 
Bund und Kommunen tarif

mäßig Anschluss gehalten 
werden. Gerade der vorgese
hene Inflationsausgleich im 
Vorfeld späterer Linearanpas
sungen sei von vielen Kollegin
nen und Kollegen vehement 
gefordert worden, weshalb die 
entsprechenden Tariflösungen 
gut aufgenommen worden 
seien.

Zwar sei die Laufzeit der Eini
gung erneut sehr lang geraten 
und das verhindere eine Syn
chronisation der Verhand
lungssysteme um den Länder
tarifvertrag einerseits sowie 
den TVöD andererseits. Aber 
dennoch sei das Gesamtvolu
men ein respektables Ergeb
nis. >

 < Geschäftsführende Landkreistagsdirektorin Heike Arend, dbb Landes
vorsitzende Lilli Lenz und Geschäftsführender Landkreistagsdirektor  
Andreas Göbel (von links).

 < Die dbb arbeitnehmervertretung rheinlandpfalz um den Vorsitzenden 
Peter Mertens (6. von links)
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Diese Sichtweise werde insbe
sondere von denjenigen Mit
streiterinnen und streitern 
geteilt, die am 4. Dezember 
2023 bei der großen Demons
tration zur Einkommensrunde 
im Mainzer Schneetreiben 
mitgemacht haben, so die 
Gremienmitglieder durchgän
gig. Organisation und Durch

führung der Protestveranstal
tung wurden positiv bewertet. 
Der Mitmachtag habe Solida
rität und WirGefühl geboos
tert sowie deutlich gezeigt, 
dass man zusammen etwas 
bewegen kann.

Zum Tagesordnungspunkt mit 
Informationen aus den Mit

gliedsorganisationen wurde 
besonders über den privatisier
ten Sektor der Postnachfolge
unternehmen und dortige Ta
rifverhandlungen diskutiert.

Daran anknüpfend bemängel
ten die Sitzungsteilnehmer ver
schärft den allerorten festzu
stellenden Fachkräftemangel 

und postulierten von der Ar
beitgeberseite dringend mehr 
Kreativität bei Nachwuchs
gewinnung und Fachkräfte
sicherung.

Die nächste Sitzung der dbb 
arbeitnehmervertretung rhein
landpfalz wurde auf den 16. 
September 2024 terminiert.

 _
Anpassung von Besoldung und Versorgung

„1:1“TVLÜbertragung und  
zusätzliches Maßnahmenpaket
Lilli Lenz: gute Sache mit Luft nach oben

Unter Bezugnahme auf die  
Berichterstattung über die  
beabsichtigte Übertragung des 
Ländertarifergebnisses auf Be
amtenbesoldung und versor
gung im Landes sowie Kom
munaldienst in RheinlandPfalz 
(„durchblick“ 12/2024, Seiten 
4 und 5) und das Tarifergebnis 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TVL):

Ende Januar begann das kurzfris
tige Beteiligungsverfahren zum 
Entwurf des Landesgesetzes zur 
Anpassung der Besoldung und 
Versorgung 2024/2025.

 < LBVAnpG 2024/2025

Der Entwurf beinhaltet neben 
der vollständigen TVLÜbernah
me auch weitere, insbesondere 
wegen Dynamisierungen im  
Sozialrecht („Bürgergeld“) und 
wegen bundesverfassungsge
richtlicher Maßgaben im Alimen
tationsrecht erforderliche An
passungen, überschrieben mit 
„ergänzendes Maßnahmenpaket 
zur Attraktivitätssteigerung“.

 < Ergänzendes  
Maßnahmenpaket

Dazu gehören:

 z  Anhebung der Anwärter
grundgehälter um Beträge 

zwischen 40 und 60 Euro je 
nach Einstiegsamt (zum 
1. Juli 2024 absolut um 40 
Euro betreffend das Ein
stiegsamt A 5 bis A 8 sowie 
absolut um 60 Euro für die 
übrigen Einstiegsämter), 

 z  Anhebung der Unterhalts
beihilfen für Rechtsreferen
darinnen und Rechtsreferen
dare um 60 Euro, 

 z  Streichung der bislang ersten 
ausgewiesenen Erfahrungs
stufe für die Besoldungs
gruppen A 12 bis A 14 und 
R 1,

 z  überproportionale Anhe
bung des Grundge
haltssatzes der so
dann ersten 
ausgewiesenen Er
fahrungsstufe, ab
solut um jeweils 75 
Euro,

 z  deutliche Erhö
hung der Zula
gen von bislang 
132 Euro auf 180 
Euro im Höchst
satz für Polizistin
nen und Polizisten 
als Leitgröße (circa 36 
Prozent Plus) 
und in der Folge 
auch entspre

chend für Beamtinnen und 
Beamte der Feuerwehr sowie 
für Beamtinnen und Beamte 
in Justizvollzugseinrichtun
gen – sogenannte „Gitter
zulage“,

 z  Erhöhung aller Stellenzula
gen gemäß den Vorbemer
kungen zu den Landesbesol
dungsordnungen A und B 
sowie gemäß den §§ 48, 49 
des Landesbesoldungsgeset
zes (LBesG) – Lehrzulagenver
ordnung; LehrkräfteStellen
zulagenverordnung – in 
entsprechender Größenord
nung um knapp 36 Prozent,

 z weitere  
finanzielle  
Stärkung kin
derreicher 
Beamten und 

Richter familien 
durch Fortschrei

bung der Vor
gaben der ver
fassungsge
richtlichen 
Alimentati
onsrechtspre

chung zu den 
kinderbezoge

nen Familienzu
schlägen für drit
te und weitere 
Kinder (Anlage 7 

Nr. 1 des LBesG) 

unter Berücksichtigung der Dy
namisierungen im Sozialrecht 
(15 Prozent Abstandsgebot zur 
Grundsicherung; monatlich 
121 Euro Plus)

 < „1:1“-Tarifübernahme

Entlang des Ländertarifergeb
nisses vom 9. Dezember 2023 
sind weiterhin vorgesehen:

steuerfreie Inflations-
ausgleichszahlung

aufgegliedert in 

 z  eine Einmalzahlung in Höhe 
von 1 800 Euro für Vollbe
schäftigte (1 000 Euro für An
wärterinnen/Anwärter sowie 
Rechtsreferendarinnen/refe
rendare)

 z  zehn Monatszahlungen über 
120 Euro für Vollbeschäftigte 
ab Januar 2024 (monatlich 50 
Euro für Anwärterinnen/An
wärter sowie Rechtsreferen
darinnen/referendare)

Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger 
erhalten die Sonderzahlungen 
entsprechend ihres individuel
len Ruhegehaltssatzes bezie
hungsweise gemäß den An
teilssätzen des Witwen und 
Waisengelds sowie des Unter
haltsbeitrags.

Vorgriffszahlungen wurden für 
Ende Februar 2024 avisiert.

Anpassung der Bezüge 

 z  um pauschale 200 Euro zum 
1. November 2024 (Festbe
trag in Höhe von 100 Euro für 
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